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BGH, Urteil vom 29.01.2021, V ZR 139/19 = jurisbyhemmer 

1 Bei Bezugnahme in Grundstückskaufvertrag: 
Reichweite der Beurkundungsbedürftigkeit 
+++ Grundstückskaufvertrag +++ Bedingung des Bestehens eines anderen Rechtsgeschäfts +++ 
Reichweite der Beurkundungsbedürftigkeit +++ Teilnichtigkeit +++ § 311b BGB +++ 

Sachverhalt (vereinfacht und abgewandelt): E schließt mit der Gemeinde G einen notariell beurkunde-
ten Grundstückskaufvertrag. Der Vertrag wurde „aufschiebend bedingt“ geschlossen und sollte erst mit 
„Rechtskraft“ des als Anlage zur Urkunde genommenen vorhabenbezogenen Bebauungsplans sowie mit 
„Rechtskraft“ des ebenfalls als Anlage zur Urkunde genommenen Durchführungsvertrages zu diesem 
Bebauungsplan wirksam werden. 
Dieser Durchführungsvertrag wurde schriftlich am 11. Dezember 2007 geschlossen. Er regelt insbesonde-
re die Verpflichtung des E zur Erschließung, Planung, Vermessung und Herstellung der Infrastruktur in 
dem Plangebiet. Ebenfalls am 11. Dezember 2007 beschloss die Gemeinde G den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan, welcher am 09. Mai 2008 im Gemeindeblatt bekanntgemacht wurde. 
In der Folgezeit weigerte sich E, das verkaufte Grundstück an die Gemeinde G zu übereignen und zu 
übergeben. Der Kaufvertrag sei unwirksam, da der Durchführungsvertrag ebenfalls hätte beurkundet wer-
den müssen. Da der Grundstückskaufvertrag auf diesen Durchführungsvertrag Bezug nehme, sei auch 
der Grundstückskaufvertrag unwirksam. 

Hat G einen Anspruch gegen E auf Übereignung des Grundstücks? Es ist davon auszugehen, dass 
der Bebauungsplan rechtmäßig ist. Es ist weiter davon auszugehen, dass der Durchführungsver-
trag selbst keine Verpflichtung zur Übereignung enthält. 

Abwandlung: Unterstellt, der Grundstückskaufvertrag ist wirksam und E hat das Grundstück zwar an G 
übereignet, nicht aber übergeben. Wann verjährt der Anspruch auf Übergabe des Grundstücks? 

 
A) Sounds 

1. Dass ein beurkundungsbedürftiges Grund-
stücksgeschäft unter der Bedingung des Zu-
standekommens oder des Fortbestands eines 
anderen Rechtsgeschäfts vorgenommen wird, 
rechtfertigt für sich genommen nicht die An-
nahme, dass die Rechtsgeschäfte nach dem 
Willen der Parteien eine Einheit bilden und da-
her beide beurkundungsbedürftig sind. Eine 
Geschäftseinheit liegt nur vor, wenn Teile des 
anderen Rechtsgeschäfts Inhalt des Grund-
stücksgeschäfts sind. 
2. Ein notarieller Vertrag, durch den sich je-
mand verpflichtet, ein Grundstück an eine Ge-
meinde zu übereignen, ist daher nicht deshalb 
formunwirksam, weil er unter der (beurkunde-
ten) aufschiebenden Bedingung der Wirksam-
keit eines nicht beurkundeten Durchführungs-
vertrages i.S.v. § 12 I BauGB steht. 

3. Die Verjährungsvorschrift des § 196 BGB 
findet auf Besitzübertragungsansprüche ent-
sprechende Anwendung, wenn der Gläubiger 
die Besitzverschaffung neben der Verschaffung 
des Eigentums verlangen kann, wie dies etwa 
bei einem Grundstückskaufvertrag der Fall ist.  

B) Problemaufriss 

Das Grundstück war im Originalfall noch nicht 
vermessen. Es sollte zudem in verschiedene Par-
zellen aufgeteilt werden. Die Gemeinde wollte „auf 
Nummer sicher“ gehen und die Verpflichtung zum 
Erwerb bzw. zur Kaufpreiszahlung davon abhängig 
machen, dass auch ein entsprechender Bebau-
ungsplan „wirksam“ ist und E die Verantwortung für 
Vermessung, Erschließung etc. übernimmt. Ein 
vorhabenbezogener Bebauungsplan hängt gem. 
§ 12 I S. 1 BauGB davon ab, dass eine derartige 
Verpflichtung durch einen sog. Durchführungsver-
trag (öffentlich-rechtlicher Vertrag i.S.d. § 54 
VwVfG) besteht. 
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Durch die Bezugnahme auf Bebauungsplan und 
Durchführungsvertrag im notariell beurkundeten 
Kaufvertrag stellt sich die Frage, ob sich die Beur-
kundungsbedürftigkeit auch auf den entsprechen-
den Durchführungsvertrag bezieht.  
Dazu nimmt der BGH Stellung und grenzt zu ande-
ren Konstellationen überzeugend ab. 

C) Lösung Ausgangsfall 

I. Anspruch aus § 433 I S. 1 BGB 

Ein Anspruch der G gegen E auf Übereignung und 
Übergabe des Grundstücks könnte sich aus 
§ 433 I S. 1 BGB ergeben. 

1. Grundstückskaufvertrag selbst wirksam 
zustande gekommen 

Zwischen E und G ist es zu einem isoliert betrach-
tet wirksamen Kaufvertragsabschluss gekommen. 
Insbesondere wurden die Parteierklärungen gem. 
§ 311b I S. 1 BGB notariell beurkundet, so dass 
keine Formnichtigkeit gem. § 125 S. 1 BGB be-
steht. 

2. Problem: Bedingungseintritt 

Allerdings wurde die Wirksamkeit des Kaufvertra-
ges an zwei Bedingungen geknüpft. Es sollten 
sowohl der entsprechende vorhabenbezogene 
Bebauungsplan als auch der dazugehörige Durch-
führungsvertrag „rechtskräftig“ werden. Die Wirk-
samkeit des Kaufvertrages hängt gem. § 158 I 
BGB daher davon ab, ob diese Bedingungen ein-
getreten sind. 

hemmer-Methode: Achten Sie hier auf das Tren-
nungsprinzip! Demgegenüber ist die Auflassung 
bedingungsfeindlich, § 925 II BGB. 

Da nur gerichtliche Entscheidungen, nicht aber 
Bebauungspläne bzw. Verträge in Rechtskraft 
erwachsen können, kann mit „Rechtskraft“ im Sin-
ne des Vertrages bei der gebotenen interessenge-
rechten Auslegung nur die Wirksamkeit von Durch-
führungsvertrag und Bebauungsplan gemeint sein. 

hemmer-Methode: Dass dieser Formulierungsfeh-
ler in einem notariellen Vertrag auftaucht, kann nur 
verwundern. 

a) Bebauungsplan verbindlich gem. § 10 III 
S. 3 BauGB 

Der Bebauungsplan tritt mit seiner Bekanntma-
chung in Kraft und wird dadurch rechtsverbindlich. 
Von der Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans ist 
auszugehen.  

b) Durchführungsvertrag wirksam? 

Fraglich ist, ob auch der Durchführungsvertrag 
wirksam zustande gebracht wurde. Dieser Vertrag 
wurde am 11. Dezember 2007 abgeschlossen. 
Problematisch ist möglicherweise, dass der Ver-
trag nicht notariell beurkundet wurde.  
Für Durchführungsverträge i.S.d. § 12 I BauGB 
besteht grundsätzlich keine Beurkundungspflicht. 
Sie sind nach § 11 III BauGB lediglich schriftlich 
abzuschließen, was vorliegend der Fall war.1 

aa) Beurkundungsbedürftigkeit aufgrund recht-
licher Einheit mit Grundstückskaufvertrag? 

Etwas anderes würde aber dann gelten, wenn 
Durchführungsvertrag und Grundstückskaufvertrag 
eine rechtliche Einheit darstellen, so dass gem. 
§ 311b I S. 1 BGB auch der Durchführungsvertrag 
hätte beurkundet werden müssen. Wäre aufgrund 
dieser Erwägung auch der Durchführungsvertrag 
zu beurkunden gewesen, wäre er formnichtig, so 
dass die zweite Bedingung für die Wirksamkeit des 
Kaufvertrages nicht eingetreten wäre.  
Nach § 311b I S. 1 BGB bedarf ein Vertrag, durch 
den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum an 
einem Grundstück zu übertragen oder zu erwer-
ben, der notariellen Beurkundung. Dem Form-
zwang unterliegt der „Vertrag“, d.h. alle Vereinba-
rungen, aus denen sich nach dem Willen der Par-
teien das schuldrechtliche Veräußerungsgeschäft 
zusammensetzt.2 
Es muss alles beurkundet werden, was nach dem 
Willen der Parteien Inhalt des schuldrechtlichen 
Veräußerungsgeschäfts werden soll. Somit bedür-
fen bei (einheitlichen) Rechtsgeschäften, die sich 
aus beurkundungsbedürftigen und für sich ge-
nommen nicht beurkundungsbedürftigen Teilen 
zusammensetzen, auch letztere der Beurkundung.  
 

 
1  § 11 III BauGB beinhaltet allerdings den Vorbehalt, dass 

bei abweichenden Vorschriften auch eine strengere Form 
in Betracht kommt, d.h. auch Formvorschriften des BGB zu 
beachten sind. Daher kann sich die Anwendung des 
§ 311b I S. 1 BGB daraus ergeben, dass der Durchfüh-
rungsvertrag selbst eine Verpflichtung zur Übereignung 
enthält. Dies ist laut Sachverhalt aber vorliegend nicht der 
Fall und daher auch nicht vertieft zu prüfen. 

2  Ständige Rechtsprechung, zuvor BGH, ZflR 2018, 395 ff. = 
jurisbyhemmer. 
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bb) Voraussetzung einer rechtlichen Einheit 

Ob ein einheitliches und damit insgesamt nach 
§ 311b I S. 1 BGB beurkundungsbedürftiges 
Rechtsgeschäft vorliegt, richtet sich nach dem 
Willen der Vertragsparteien, namentlich nach der 
von ihnen gewollten Verknüpfung des Grund-
stücksgeschäfts mit dem für sich genommen nicht 
beurkundungsbedürftigen Rechtsgeschäft. Dies 
muss nach den Umständen des Einzelfalls gewür-
digt werden. Werden wie vorliegend zwei Verträge 
äußerlich getrennt voneinander abgeschlossen, 
begründet dies eine tatsächliche Vermutung dafür, 
dass sie nach dem Parteiwillen auch unabhängig 
voneinander gewollt sind und dies durch die Tren-
nung zum Ausdruck gebracht werden sollte.3 
Möglicherweise ergibt sich vorliegend jedoch et-
was anderes daraus, dass das (wirksame) Zustan-
dekommen des Durchführungsvertrages zur Be-
dingung für die Wirksamkeit des Kaufvertrages 
gemacht wurde. Die o.g. tatsächliche Vermutung 
kann grundsätzlich entkräftet werden. Hierzu be-
darf es jedoch genügender Anhaltspunkte für die 
Annahme, dass die Verträge ungeachtet der äu-
ßerlichen Trennung nach dem Willen der Parteien 
eine rechtliche Einheit bilden sollten.4 
Dass ein beurkundungsbedürftiges Rechtsgeschäft 
unter der aufschiebenden Bedingung 
(§ 158 I BGB) des Zustandekommens oder des 
Fortbestands eines anderen Rechtsgeschäfts vor-
genommen wird, rechtfertigt für sich genommen 
nicht die Annahme, dass die Rechtsgeschäfte 
nach dem Willen der Parteien eine Einheit bilden 
und daher beide beurkundungsbedürftig sind. Eine 
Geschäftseinheit liegt nur vor, wenn Teile des an-
deren Rechtsgeschäfts Inhalt des Grundstücksge-
schäfts sein sollen. 
Demgegenüber hat der BGH in der Vergangenheit 
wiederholt entschieden, dass an sich selbständige 
Vereinbarungen jedenfalls dann ein einheitliches 
Rechtsgeschäft darstellen, wenn sie nach den 
Vorstellungen der Beteiligten in einem solchen 
rechtlichen Zusammenhang stehen, dass sie nicht 
jeweils für sich allein gelten, sondern miteinander 
„stehen und fallen“ sollen.5 Eine wechselseitige 
Abhängigkeit ist hierfür nicht erforderlich. Vielmehr 
reicht es aus, wenn das Grundstücksgeschäft aus 
der Sicht der Vertragspartner untrennbar von dem 
anderen Geschäft abhängt.6 Daraus darf aber wie-
derum nicht geschlossen werden, dass eine solche 
Abhängigkeit schon dann besteht, wenn die Ver-
tragspartner das Grundstücksgeschäft unter die 
aufschiebende Bedingung der Wirksamkeit eines 
anderen Vertrages stellen. 

 
3  BGH, NJW-RR 1990, 340 f. = jurisbyhemmer. 
4  BGH, NJW-RR 2003, 1565 f. = jurisbyhemmer. 
5  BGH, NJW 1992, 3237 f. = jurisbyhemmer. 
6  BGH, NJW 2002, 2559 f. = jurisbyhemmer. 

Für die Beurteilung einer rechtlichen Einheit kommt 
es nämlich nicht auf die rechtstechnische Art der 
Verknüpfung an, also auf die Vereinbarung von 
aufschiebenden (§ 158 I BGB) oder auflösenden 
(§ 158 II BGB) Bedingungen, die Vereinbarung 
eines vertraglichen Rücktrittsrechts oder das Be-
zeichnen des anderen Rechtsgeschäfts als „Ge-
schäftsgrundlage“. 
Entscheidend ist vielmehr, ob Teile des für sich 
genommen nicht beurkundungsbedürftigen Vertra-
ges Inhalt des Grundstücksgeschäfts werden sol-
len. Beurkundungsbedürftig ist nach § 311b I S. 1 
BGB nämlich der gesamte Inhalt der getroffenen 
Vereinbarungen des Grundstücksgeschäfts. Nicht 
beurkundungsbedürftig sind dagegen Erklärungen, 
die keinen Regelungscharakter haben, wie etwa 
vor Vertragsschluss mitgeteilte Informationen oder 
die Motive der Parteien für den Vertragsschluss. 
Dies folgt daraus, dass sich der Vertrag nur aus 
den Willenserklärungen der Parteien zusammen-
setzt, die Regelungscharakter haben. Nur hierauf 
beziehen sich die Schutzzwecke des Formgebots 
und die Belehrungspflichten des Notars. 
Entscheidend ist folglich, welche Vorstellungen die 
Parteien mit der von ihnen gewählten Verknüpfung 
verbinden. Soll das Zustandekommen des Grund-
stücksgeschäfts davon abhängig sein, dass ein 
anderes, für sich genommen nicht beurkundungs-
bedürftiges Geschäft lediglich zustande kommt 
bzw. fortbesteht, so ist es im Hinblick auf den 
Schutzzweck des Beurkundungserfordernisses 
ausreichend, dass diese Verknüpfung, hier also 
die Bedingung, beurkundet wird. Denn der Inhalt 
der von den Parteien getroffenen Regelungen 
besteht nur in dieser Verknüpfung. Haben sie hin-
gegen den Willen, die Verträge inhaltlich miteinan-
der zu verknüpfen, sollen also Regelungen des 
Grundstückskaufvertrages nur gemeinsam mit 
Regelungen des anderen Vertrages gelten, so liegt 
ein einheitliches Rechtsgeschäft vor, das insge-
samt beurkundungsbedürftig ist. 

hemmer-Methode: Das wäre z.B. denkbar, wenn 
nicht nur ein Vertrag über den Kauf eines Grund-
stücks, sondern auch zusätzlich ein Vertrag über 
die Bebauung einheitlich angeboten wird. Ein wei-
teres Beispiel eines einheitlichen Rechtsgeschäfts 
wäre der Kauf eines Unternehmens und der Kauf 
des Grundstücks, auf dem das Unternehmen be-
trieben werden soll. 

Eine rechtliche Einheit wäre etwa nur dann anzu-
nehmen, wenn der Durchführungsvertrag Rege-
lungen enthielte, die zugleich das Grundstücksge-
schäft näher ausgestalten und daher nach dem 
Willen der Vertragspartner auch zu dessen Inhalt 
zählen. Dazu lässt sich jedoch dem Sachverhalt 
nichts entnehmen. 
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II. Ergebnis 

Der Durchführungsvertrag ist wirksam zustande 
gekommen. Damit ist auch die zweite Bedingung 
im Grundstückskaufvertrag eingetreten, so dass 
der Kaufvertrag über das Grundstück zwischen E 
und G wirksam ist. G hat daher einen Anspruch auf 
Übereignung des Grundstücks aus § 433 I S. 1 
BGB. 

D) Lösung Abwandlung 

Zu prüfen ist, wann der Übergabeanspruch aus 
§ 433 I S. 1 BGB verjährt. 
§ 196 BGB bestimmt für den Anspruch auf Über-
eignung, dass dieser mit Ablauf von 10 Jahren 
nach seiner Entstehung verjährt.7 Der Anspruch 
auf Übergabe eines Grundstücks ist in der Vor-
schrift nicht erwähnt. 
Allerdings geht der BGH davon aus, dass § 196 
BGB analoge Anwendung findet, wenn der Gläubi-
ger die Besitzverschaffung neben der Verschaf-
fung des Eigentums beanspruchen kann, wie dies 
etwa beim Grundstückskaufvertrag der Fall ist.8 
Würde man dies anders beurteilen, käme die Re-
gelverjährungsfrist zur Anwendung. Es könnte die 
Situation entstehen, dass der Eigentumsverschaf-
fungsanspruch noch nicht verjährt ist, der beglei-
tende Besitzverschaffungsanspruch hingegen 
schon. Die Nichtanwendung des § 196 BGB auf 
den Besitzeinräumungsanspruch würde den Er-
werber des Grundstücks daher dazu zwingen, 
notfalls erst die Verschaffung des Eigentums ein-
zuklagen, um sich nach Vollstreckung dieses An-
spruchs sodann aus dem Eigentum den Besitz aus 
der Sache gem. § 985 BGB vom Verkäufer zu 
verschaffen. Das entspricht nicht den Vorstellun-
gen des Gesetzgebers, der zur Vermeidung von 
Wertungswidersprüchen auch den Anspruch auf 
die Gegenleistung in die lange Verjährungsfrist des 
§ 196 BGB einbezogen hat. Es kann aber nicht 
sein, dass synallagmatische Ansprüche aus einem 
Vertrag unterschiedlichen Verjährungsvorschriften 
unterworfen werden. 
Ergebnis der Abwandlung: Auf den Anspruch auf 
Besitzverschaffung aus § 433 I S. 1 BGB findet die 
Verjährungsregelung des § 196 BGB analoge An-
wendung. 

 
7  Unter Entstehung ist nicht der Zeitpunkt des Vertrags-

schlusses zu verstehen, sondern der Zeitpunkt, in dem der 
Anspruch erstmals geltend gemacht werden kann. Das ist 
insbesondere bei Fälligkeitsabreden relevant. Auch im 
Ausgangsfall, in dem der Kaufvertrag unter der Bedingung 
des Zustandekommens von Bebauungsplan und Durchfüh-
rungsvertrag abgeschlossen wurde, ist dies von Bedeu-
tung: Erst mit Bedingungseintritt „entsteht“ der Anspruch 
i.S.d. § 196 BGB. 

8  A.A. Palandt, § 196, Rn. 6. 

E) Kommentar 

(cda). Das Urteil des BGH ist insbesondere zu der 
in der Abwandlung dargestellten Verjährungsprob-
lematik überzeugend. Würde man starr (oder stur) 
am Wortlaut des Gesetzes festhalten, könnte man 
allenfalls noch erwägen, dem Verkäufer die Einre-
de der Verjährung aus Gründen der Treuwidrigkeit 
zu verwehren, § 242 BGB. Da erscheint es doch 
naheliegender, § 196 BGB analog heranzuziehen. 
Hinsichtlich der Einheitlichkeit des Rechtsge-
schäfts hat der BGH die Sache zurückverwiesen, 
um klären zu lassen, ob nicht doch im Durchfüh-
rungsvertrag etwaige inhaltliche Bezugnahmen auf 
die Verpflichtung zur Übereignung geregelt sind. 
Für die Besprechung in der Life&LAW haben wir 
unterstellt, dass dem nicht so ist. Insgesamt muss 
die Diskussion zu der Einheitlichkeit von mehreren 
Rechtsgeschäften aber als sehr unübersichtlich 
bezeichnet werden.9 
Die Thematik der Formbedürftigkeit soll im Back-
ground mit einem weiteren aktuellen BGH-Fall 
vertieft werden. 

F) Background 

BGH, Urteil vom 15.01.2021, V ZR 210/19 (leicht 
abgewandelt): V ist Eigentümer eines Grund-
stücks. Nachdem über sein Vermögen das Insol-
venzverfahren eröffnet wurde, wird das Grundstück 
versteigert. V trifft mit T eine mündliche Vereinba-
rung, wonach dieser das Grundstück ersteigern 
solle. V verpflichtete sich, dem T als Sicherheit 
62.000,- € sowie die Grunderwerbsteuer in Höhe 
von 11.000,- € in bar zu überlassen. Der Erwerb 
sollte im Übrigen über ein Darlehen, abgesichert 
durch eine Hypothek an dem Grundstück, finan-
ziert werden. V kann nach der Vereinbarung das 
Grundstück weiter nutzen und leistet im Gegenzug 
an T Tilgungs- und Zinszahlungen für den Abtrag 
des Darlehens. V sollte nach der Vereinbarung das 
Objekt jederzeit von T zurückerwerben können. 

T ersteigerte in der Folgezeit das Grundstück und 
wurde im Grundbuch eingetragen. Sodann wurde 
die vormals mündliche Vereinbarung schriftlich 
fixiert. V wurde wiederum die Möglichkeit jederzei-
tigen Rückerwerbs gegen Erstattung sämtlicher 
Kosten zugesagt. Eine notarielle Beurkundung 
dieser Vereinbarung fand nicht statt. 

Hat V gegen T einen Anspruch auf Übereig-
nung des Grundstücks? 

 
9  Sie finden eine Fülle von Beispielen in der Kommentierung 

im Palandt, § 311b, Rn. 32 f.  
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I. Anspruch aus § 667 Alt. 2 BGB 

Ein Anspruch könnte sich aus § 667 Alt. 2 BGB 
ergeben. Die Parteien haben einen Vertrag 
geschlossen, in dem sich T dazu verpflichtet hat, 
das besagte Grundstück zu erwerben und 
zunächst für V nutzbar zu machen. Geht man von 
der Unentgeltlichkeit aus – die gezahlten Beträge 
stellen lediglich Aufwendungen dar, die für die 
Ausführung erforderlich sind (§ 670 BGB) –, ergibt 
sich der Anspruch direkt aus § 667 Alt. 2 BGB, da 
der Beauftragte verpflichtet ist, alles, was er aus 
der Durchführung des Auftrags erlangt hat (hier 
Eigentum am Grundstück), an V herauszugeben. 
Unterstellt man eine Entgeltlichkeit, läge ein 
Geschäftsbesorgungsvertrag in Form eines 
Werkvertrages i.S.d. § 675 BGB vor, der wiederum 
in Absatz 1 auf § 667 BGB verweist. 

1. Keine Nichtigkeit gem. § 125 S. 1 BGB 

Dann müsste der zwischen V und T geschlossene 
Vertrag jedoch wirksam sein. Zu prüfen ist, ob die 
Vereinbarung gem. § 311b I S. 1 BGB beurkundet 
hätte werden müssen; andernfalls wäre der 
Vertrag formnichtig, § 125 S. 1 BGB.  
Nach Auffassung des BGH hätte es zwar einer 
Beurkundung dieser Vereinbarung bedurft. Die 
Beurkundungsbedürftigkeit ergibt sich allerdings 
allein aufgrund der Erwerbspflicht für T, nicht 
auch im Hinblick auf die Rückerwerbsmöglichkeit 
durch V. Der treuhänderische Auftrag, im eigenen 
Namen für Rechnung des Auftraggebers ein 
Grundstück zu beschaffen, ist unter dem Gesichts-
punkt der Erwerbspflicht des Beauftragten nach 
§ 311b I S. 1 BGB formbedürftig. 
Die lediglich mündlich getroffene Vereinbarung ist 
aber gleichwohl wirksam. Der Formmangel der 
nicht beurkundeten Vereinbarung über die Ver-
pflichtung des Beauftragten, das Grundstück zu 
erwerben, wird nämlich spätestens dann geheilt, 
wenn das Grundstück an ihn aufgelassen oder - 
wie vorliegend - zugeschlagen wird und er als Ei-
gentümer in das Grundbuch eingetragen wird. 
Damit wird der Vertrag gem. § 311b I S. 2 BGB 
seinem ganzen Inhalt nach gültig. 

hemmer-Methode: Der BGH äußert sich nicht zu 
der Frage, ob § 311b I S. 2 BGB nur analog her-
angezogen wird. Eine Auflassung gem. § 925 BGB 
liegt dem Erwerb nicht zugrunde. Vielmehr voll-
zieht sich der Erwerb durch den Zuschlag selbst, 
§ 90 I ZVG, und zwar außerhalb des Grundbuchs, 
d.h. die spätere Eintragung wirkt insoweit rein de-
klaratorisch. Im Palandt wird der Fall der Ersteige-
rung unter § 311b I S. 2 BGB „entsprechend“ sub-
sumiert (Rn. 52). Im Ergebnis besteht hinsichtlich 
der Heilung jedoch Einigkeit.  

Nicht geheilt wären hingegen Formmängel, die 
darauf beruhen, dass die Vereinbarung weitere 
Verpflichtungen einer oder beider Parteien zum 
Erwerb oder zur Übertragung des Eigentums an 
dem Grundstück enthält, die jeweils für sich ge-
nommen die Beurkundungsbedürftigkeit des Treu-
handvertrages auslösen, wie etwa die Vereinba-
rung einer Erwerbspflicht des Auftraggebers. Die 
lediglich – wie vorliegend – vorgesehene Er-
werbsmöglichkeit führt nicht zu einer Beurkun-
dungsbedürftigkeit. 
Eine Beurkundungsbedürftigkeit ergibt sich auch 
nicht aus einer Übereignungspflicht des T. Denn 
diese Verpflichtung ergibt sich nicht erst aus der 
hierauf gerichteten vertraglichen Abrede, sondern 
folgt schon aus § 667 Alt. 2 BGB, wonach der Auf-
tragnehmer das aus der Geschäftsbesorgung Er-
langte an den Auftraggeber herauszugeben hat. 
Der Auftrag geht in seinem Inhalt nicht über die 
Reichweite der Verpflichtung aus § 667 Alt. 2 BGB 
hinaus. Die Parteien begründen keine eigenstän-
dige Übereignungspflicht des Beauftragten, son-
dern sie treffen eine Treuhandvereinbarung, die 
gesetzlich zur Folge hat, dass der Beauftragte 
verpflichtet ist, das durch die Ausführung des Auf-
trags Erlangte (Eigentum und Besitz an dem 
Grundstück) an den Auftraggeber herauszugeben. 
Diese gesetzliche Folge tritt unabhängig von einer 
Regelung der Parteien zu dieser Frage ein. 

hemmer-Methode: Nur, wenn eine Erweiterung in 
Relation zu der ohnehin bestehenden Verpflich-
tung aus § 667 Alt. 2 BGB erfolgt, würde sich hin-
sichtlich der Beurkundungsbedürftigkeit etwas 
anderes ergeben. Im vorliegenden Fall hatten die 
Parteien in der später schriftlich getroffenen Ver-
einbarung die Möglichkeit des Rückerwerbs zeitlich 
beschränkt. Darin sieht der BGH zwar eine Abwei-
chung zu § 667 BGB, allerdings i.S. einer Ein-
schränkung, die insoweit unschädlich ist.  

2. Einschränkung dieser Betrachtung auf 
Fälle des „Durchgangserwerbs“? 

Fraglich ist, ob diese Betrachtung nur dann ange-
messen ist, wenn es sich lediglich um einen 
Durchgangserwerb beim Treuhänder handelt, die-
ser also unmittelbar nach dem eigenen Erwerb 
eine Weiterveräußerung vornimmt. Für solche 
Fälle könnte man argumentieren, dass die Schutz-
bedürftigkeit des Treuhänders fehlt, während T im 
vorliegenden Fall zunächst selbst das Grundstück 
verwalten sollte und erst ggfs. später eine Über-
eignung zu erfolgen hatte. 
Der BGH stellt im vorliegenden Urteil klar, dass 
seine Sichtweise nicht auf die Fälle des Durch-
gangserwerbs beschränkt ist, daher auch im vor-
liegenden Fall greift: 
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Dass der Beauftragte hinsichtlich des Grund-
stückseigentums wirtschaftlich nur „Durch-
gangsstelle“ ist, stellt keine gesonderte Vorausset-
zung für die Formfreiheit der Treuhandabrede hin-
sichtlich seiner Übereignungspflicht dar. Gemeint 
ist hiermit lediglich, dass der Schutzzweck des 
§ 311b I S. 1 BGB es nicht erfordert, die Treu-
handabrede (auch) wegen der Pflicht des Beauf-
tragten zur Übereignung des Grundstücks an den 
Auftraggeber als beurkundungsbedürftig anzuse-
hen, weil der Beauftragte das Grundstückseigen-
tum von vornherein nur rechtlich, nicht aber wirt-
schaftlich erwerben soll. Der Beauftragte wird 
durch das Grundstück nämlich einerseits wirt-
schaftlich nicht belastet, weil der Auftraggeber 
verpflichtet ist, ihm die Aufwendungen zu erstatten, 
die er zum Erwerb und zum Halten des Eigentums 
an dem Grundstück macht (§ 670 BGB). Er soll 
andererseits aber auch keine Vorteile aus der Aus-
führung des Auftrags ziehen und hat daher dem 
Auftraggeber alles herauszugeben, was er zu dem 
Erwerb des Grundstückseigentums erhalten oder 
durch den Erwerb erlangt hat (§ 667 BGB). Hier-
durch ist sichergestellt, dass der Auftrag, das 
Grundstück für den Auftraggeber zu beschaffen 
und zu halten, für den Beauftragten ein „Nullsum-
menspiel“ ist.  
Dies gilt unabhängig davon, wie lange der Beauf-
tragte das Grundstück für den Auftraggeber hält. 
Im Hinblick darauf, dass der Beauftragte aus dem 
Eigentum an dem Grundstück im Verhältnis zu 
dem Auftraggeber von vornherein keine Vorteile 
ziehen soll, ist er auch bei einer längeren, gegebe-
nenfalls auch jahrzehntelangen Dauer der Treu-
hand nicht schutzbedürftig hinsichtlich der Pflicht 
zur Übereignung an diesen. Die Formfreiheit der 
Übereignungspflicht besteht daher unabhängig 
davon, wie lange das Grundstück im Eigentum des 
Beauftragten bleiben soll, und ob es zu einem 
festgelegten Zeitpunkt oder nur auf Verlangen auf 
den Auftraggeber übertragen werden soll.  
Die Annahme, der Beauftragte sei hinsichtlich der 
Übereignungsverpflichtung nicht schutzwürdig, 
steht nicht im Widerspruch zur Formbedürftigkeit 
seiner Verpflichtung, das Grundstück zu erwerben 
(siehe dazu oben unter 1.). Dass der Beauftragte, 
der kein eigenes Interesse an dem Grundstücks-
eigentum hat, weil er aus diesem von vornherein 
keine Vorteile ziehen soll, hinsichtlich des Eigen-
tumsverlusts an dem Grundstück nicht schutzbe-
dürftig ist, bedeutet nicht zwingend, dass er auch 
hinsichtlich der Verpflichtung zum Eigen-
tumserwerb keines Schutzes bedarf. Denn der 
Erwerb des Eigentums ist für ihn zumindest mit 
dem Risiko verbunden, die hiermit verbundenen – 
und nicht durch einen Vorschuss (§ 669 BGB) 
gedeckten – Aufwendungen von dem Auftraggeber 
nicht erstattet zu erhalten.  
Es entspricht daher dem Schutzzweck des § 311b 
I S. 1 BGB, den (künftigen) Beauftragten vor der 

übereilten Annahme des Auftrags zur Beschaffung 
eines Grundstücks zu bewahren, nicht aber, ihn 
hinsichtlich einer Weiterübereignungspflicht zu 
schützen, die ihn ohnehin bereits nach dem Ge-
setz trifft.  

II. Ergebnis 

V hat gegen T einen Anspruch aus § 667 Alt. 2 
BGB (i.V.m. § 675 I BGB), da der Treuhandvertrag 
nicht formnichtig gem. § 125 S. 1 BGB ist. 

hemmer-Methode: Interessant wäre die weitere 
Lösung des Falles, wenn doch einmal Formbedürf-
tigkeit besteht, weil über die Verpflichtung des 
§ 667 BGB eine eigenständige Übereignungs-
pflicht geschaffen werden sollte. Dann wäre ein 
Treuhandvertrag, der nicht notariell beurkundet 
wurde, gemessen an den hier dargestellten Vor-
gaben des BGH tatsächlich formnichtig. Könnte 
dann ein Anspruch des V gegen T aus einer be-
rechtigten GoA gem. §§ 677, 681 S. 2, 667 Alt. 2 
BGB bestehen? Der BGH löst Fälle gescheiterter 
Dienst- oder Werkverträge grundsätzlich tatsäch-
lich über dieses Schuldverhältnis. Auch an der 
Annahme des Fremdgeschäftsführungswillens 
dürfte bei Tätigkeit aufgrund Treuhandverhältnis-
ses kaum ein Zweifel bestehen. Allerdings würde 
dadurch die Wertung des § 311b I S. 1 BGB unter-
laufen. Für solche Fälle, in denen also eine gesetz-
liche Wertung zwingend nach der Nichtigkeit des 
Vertrages verlangt (wie etwa auch in Fällen der 
§§ 134, 138 BGB), hat auch der BGH die Anwen-
dung der Grundsätze der GoA abgelehnt.10  

G) Wiederholungsfrage 

 Warum verjährt auch der Anspruch auf 
Übergabe i.S.d. § 433 I S. 1 BGB in der Frist 
des § 196 BGB? 
Der Anspruch auf Übergabe ist dort zwar nicht 
erwähnt, es bedarf aber eines Gleichlaufs mit 
dem Anspruch auf Übereignung. Würde der 
Anspruch auf Übergabe der Regelverjährung 
unterstehen, müsste der Erwerber ggfs. erst auf 
isolierte Übereignung klagen, um sodann aus 
§ 985 BGB Herausgabe verlangen zu können. 
Das wäre widersinnig.  

H) Zur Vertiefung 

Zur Formbedürftigkeit gem. § 311b I S. 1 BGB 
 Hemmer/Wüst/Tyroller, Skript BGB AT I, 

Rn. 158 ff. 

 
10  Vgl. für den Fall fehlender Form BGH, MDR 2017, 18 ff. = 

jurisbyhemmer; Palandt, § 677 Rn. 7a m.w.N.  


